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§ 1 ERLASS 

1 Die Stadt Liestal erlässt, gestützt auf § 4 und § 37 ff. des Raumplanungs- und Bau-
gesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998 im Gebiet „Bahnhofcorso“ rechtsverbindliche 
Quartierplanvorschriften, bestehend aus diesem Quartierplanreglement und dem 
Quartierplan.  
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§ 2  ZWECK UND ZIELE DER PLANUNG 

1 Der Quartierplan Bahnhofcorso sichert auf der Basis des Syntheseberichts der „Stu-
die Bahnhof Liestal“ vom 7. November 2014 die bauliche und verkehrliche Entwick-
lung des „Bahnhofareals Liestal“. Die Entwicklung will das Bahnhofareal als Ver-
kehrsknotenpunkt mit einer hohen Siedlungs- und Umweltqualität aufwerten und 
Liestal als Kantonshauptort stärken.  

2 Im Wesentlichen werden mit der Quartierplanung Bahnhofcorso folgende Ziele ver-
folgt: 

– Die verdichtete Bebauung und Nutzung eines zentralen Areals in besterschlos-
sener Lage (haushälterische Nutzung des Bodens) 

– Die Ergänzung und Vervollständigung des urbanen Umfelds unter Beachtung der 
Zentralität und Attraktivität der Lage am Bahnhof, auch als Geschäftslage 

– Rücksichtnahme auf die umliegenden historischen Bauten (Gerichtsgebäude, 
Palazzo) 

– Die Sicherung der Plätze und Freiräume für den öffentlichen, privaten und den 
langsamen Verkehr sowie deren Aufwertung als Ort der Begegnung 

– Die optimale Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger untereinander 

– Die Realisierung von Parkierungsmöglichkeiten, insbesondere für Velos 

– Die Berücksichtigung der Umwelt sowie der Bedürfnisse der Bevölkerung 

– Die Umsetzung des Landschaftsentwicklungskonzepts, wo möglich und sinnvoll 
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§ 3 GELTUNGSBEREICH UND INHALT 

1 Die Quartierplanvorschriften gelten für das Areal innerhalb des Quartierplanperime-
ters. Planelemente im Betrachtungsperimeter und ausserhalb des Quartierplanpe-
rimeters haben lediglich orientierenden Charakter.  

2 Die Vorschriften regeln insbesondere 

– die Lage und Grösse der Bauten 

– die Art und das Mass der Nutzung der Bauten  

– die Erschliessung und Parkierung 

– die Realisierung von baulichen Veränderungen, Umnutzungen und Neubauten 

– die Ver- und Entsorgung 

– den Lärm- und Schallschutz  

– die Störfallvorsorge 

– die Wärmeversorgung der Bauten 

– die Realisierung  

– die Ausnahmen 
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§ 4  EINPASSUNG IN DIE BAULICHE UND LANDSCHAFTLICHE UMGEBUNG  

1 Das Bahnhofsquartier ist mit Neubauten so zu verdichten und zu ergänzen dass ein 
hochstehendes und identitätsstiftendes städtebauliches Ensemble entsteht, welches 
den Standort am Bahnhof gesamthaft aufwertet. 

2 Die Bebauung ist mit hochwertigen Architekturen auszubilden, sodass ein urbanes, 
ästhetisch ansprechendes Gesamtbild entsteht, welches sich gut in die bauliche und 
landschaftliche Umgebung einpasst. Gleiche Qualitäts- und Einpassungskriterien gel-
ten sinngemäss für die Umgebungsgestaltung.  

  



Stadt Liestal, QP Bahnhofcorso / Quartierplanreglement   8 

§ 5  LAGE, GRÖSSE UND GESTALTUNG DER BAUTEN 

1 Es dürfen nur diejenigen Bauten und Anlagen erstellt werden, die im Quartierplan 
enthalten sind. Ausgenommen sind Klein- und Anbauten gem. § 5 Abs. 9. 

2 Lage und Grösse der Baubereiche gehen aus den Plänen hervor. Die Anordnung der 
Bauten innerhalb der Baubereiche kann im Rahmen der zulässigen Bruttogeschoss-
fläche der Hauptbauten (BGFH) frei erfolgen.  

3 Der Baubereich A definiert die Lage für ein Hochhaus. Für diese Gebäudetypologie 
(Hochhaus) gelten erhöhte Qualitätsanforderungen sowohl an den Bau wie auch an 
die Umgebung (vgl. § 7 Abs. 2).  

4 Für die maximalen Baubereichshöhen sind die Koten im Quartierplan (Schnitt) mas-
sgebend. Für Baubereich C sind maximal 4 Geschosse zulässig (Erdgeschoss plus 3 
Obergeschosse). 

5 Die Fassaden müssen bezüglich Gliederung/Struktur, Materialisierung und Farbge-
bung ein gutes, sorgfältig gestaltetes und dem urbanen Charakter des Ortes ent-
sprechendes Gesamtbild ergeben. Transparente Glasfassaden sind vogelsicher zu 
gestalten.  

6 Zulässig sind Flachdächer und geneigte Dächer mit geringer Neigung. Die Differenz 
zwischen Oberkante Fassade und Oberkante First darf 1.50 m nicht überschreiten.  

7 Technisch bedingte Dachaufbauten (Oberlichter, Liftüberfahrten, Heizungs-, Klima- 
und Belüftungsinstallationen, Kamine, etc.) dürfen die maximale Baubereichshöhe 
überragen. Ihre Erscheinung muss sich dem Gebäude unterordnen. Auf eine gute 
Einpassung ist im Sinne von § 4 besonders zu achten. Übrige technisch bedingte 
Dachaufbauten wie z.B. Monoblocks, Antennen und dergleichen dürfen die Dachhaut 
um maximal 4m überragen und müssen um das Mass ihrer Höhe hinter den äusse-
ren und inneren Fassaden liegen.  

8 Die Dachoberflächen müssen sich mit Form, Materialisierung und Farbgebung in 
das Orts- und Landschaftsbild einpassen. Insbesondere dürfen sie nicht glänzend 
oder spiegelnd sein. Nicht begehbare Dachflächen sind, wo sinnvoll, extensiv zu be-
grünen.  
Für die Baubereiche B und C ist die Dachfläche als 5. Fassade zu betrachten (Auf-
sicht von Hochhaus auf Baubereich A) und entsprechend sorgfältig zu gestalten.  

9 Unbewohnte Klein- und Anbauten wie Personen- / Velounterstände, Trafohäuschen 
und dergleichen sind unter Einhaltung der übergeordneten gesetzlichen Bestim-
mungen im Aussenraum möglich. Sie dürfen maximal 5% des Aussenraums (Fuss-
gänger-/Platz- und Freiraumbereiche) beanspruchen. Sie dürfen die Funktionalität 
der Verkehrsabläufe von Bahnhof/Bushof sowie die gebäudebezogenen Nutzungen 
nicht beeinträchtigen. Ausgenommen sind bahntechnische Anlagen, welche dem Ei-
senbahngesetz unterstellt sind sowie Erschliessungsbauten der Velostation. 



Stadt Liestal, QP Bahnhofcorso / Quartierplanreglement   9 

§ 6  ART UND MASS DER NUTZUNG  

1 Im Quartierplanareal sind Wohn- und Geschäftsnutzungen sowie mässig störende 
Betriebe zulässig. Zudem sind im Quartierplan folgende Nutzungen zulässig: 
– Retail, Gastronomienutzungen 
– Bildungs- und Gesundheitsnutzungen 

2 Für die Erdgeschossflächen in den Baubereichen B und C werden publikumsorien-
tierte Geschäfts- und Dienstleitungsnutzungen angestrebt. Die Erdgeschossflächen 
der Baubereiche A und B öffnen sich in Richtung Emma Herwegh-Platz. 

3 Für das Gebäude im Baubereich A werden öffentliche Nutzungen oder andere 
Dienstleitungen angestrebt, welche der Signalwirkung und Ausstrahlung des Gebäu-
des (Hochhaus) auch in der Nutzung gerecht werden. In den oberen Geschossen sind 
Wohnungen möglich. 

4 Für das Mass der Nutzung der einzelnen Baukörper sind die im Quartierplan enthal-
tenen maximalen Bruttogeschossflächen der Hauptbauten (BGFH) verbindlich. Die 
maximal zulässige BGFH im Quartierplanperimeter beträgt 21‘000 m². 

5 Zur Bruttogeschossfläche der Hauptbauten (BGFH) werden gerechnet: 
– oberirdische Vollgeschossflächen inkl. Umfassungsmauern und Erschliessung; 
– alle Dachgeschossflächen, unabhängig von deren Nutzung (inkl. Wände, Treppen, 

Gänge etc.), welche innerhalb des Dachprofils eine Höhe von 2.30 m von der 
Oberkante Dachgeschossboden bis zur Unterkante Dachkonstruktion aufweisen 
und deren Breite mehr als 2.00 m beträgt; 

– Untergeschossflächen inkl. zugehörige Trennwände und Umfassungsmauern, 
Treppen und Zugänge, welche unabhängig von der Nutzung die wohnhygieni-
schen Voraussetzungen erfüllen (10 % Fensterflächen, 2.30 m Raumhöhe); 

– Flächen von unbeheizten Zwischenklimaräumen wie verglaste Balkone, Winter-
gärten, vorgelagerte Windfänge und dergleichen. 

6 Zur Bruttogeschossfläche der Hauptbauten (BGFH) werden nicht gerechnet: 
– mindestens einseitig offene, gedeckte Eingangsbereiche. 

7 Die behindertengerechte Bauweise richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen (§ 108 RBG, Behindertengerechte Bauweise) 

8 Verschiebungen der BGFH unter den Baubereichen B und C sind möglich, sofern das 
Gesamtkonzept nicht nachteilig verändert und die Gesamtnutzung nicht überschrit-
ten wird. Bei einer späteren Aufteilung der Parzelle ist die Nutzungsverschiebung im 
Grundbuch einzutragen. 
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§ 7  GESTALTUNG UND NUTZUNG DES AUSSENRAUMS 

1 Die Nutzung und allgemeine Gestaltung des Aussenraums ist im Quartierplan fest-
gelegt. Für die Bepflanzung sind einheimische und standortgerechte Bäume und 
Sträucher zu verwenden. Die Lagerung von gewerblichen Gütern und Ähnlichem ist 
ausserhalb der Gebäude nicht zulässig. 

2 Für das Umfeld von Baubereich A gelten, aufgrund der Hochhaustypologie und der 
dadurch entstehenden hohen Nutzungsdichte, erhöhte Qualitätsanforderungen. Der 
Aussenraum ist für den Langsamverkehr zu priorisieren und hat hohe Aufenthalts-
qualitäten aufzuweisen. Er ist so zu gestalten, dass die Belebung gefördert und die 
räumliche Identität gestärkt wird.  

3 Die Gestaltung und Nutzung der Freiräume muss dem Ort angemessen sein, sich in 
das Gesamtbild einfügen, der erforderlichen Funktionalität dienen und das Umfeld 
aufwerten. 

4 Gestaltung und Nutzung der Fussgänger- und Velobereiche, der Vorzonen der Ge-
bäude, der Parkierung sowie des Emma Herwegh-Platzes sind im Rahmen des Bau-
gesuches nachzuweisen. Zuständigkeiten, Etappierung, Unterhalt und Kostentra-
gung werden im Quartierplanvertrag geregelt.  

5 Der Platzbereich (Emma Herwegh-Platz) dient als öffentlicher Platz mit fussgänger-
freundlicher Gestaltung. Innerhalb des im Quartierplan definierten Bereichs ist eine 
parkähnliche Bepflanzung mit Bäumen zu realisieren und zu unterhalten. 

6 Die Umsetzung der Umgebungsgestaltung ist im Rahmen des Baugesuches nach-
zuweisen. Bei etappierter Realisierung sind für jeden Teil die verbindlichen Vorgaben 
umzusetzen.  

7 Vor der Ausführung der Umgebungsarbeiten sind bei der Bewilligungsbehörde die 
notwendigen Unterlagen (Materialisierung der Wege und Bepflanzung, Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen sowie Signaletik etc.) in einem angemessenen Detaillie-
rungsgrad zu bemustern. 

8 Allfällige Aufschüttungen und Abgrabungen müssen sich gut in das Terrain und das 
Gesamtbild einfügen. 

9 Die prägende Geländekante gliedert den Siedlungsraum und dient dem Biotopver-
bund. Sie ist als solche im Rahmen der Strassenprojektierung zu gestalten und zu 
integrieren. Innerhalb der Fläche ist die Anlage einer Fussgängerverbindung mög-
lich. 

10 Die Grünfläche dient dem Biotopverbund. Innerhalb der Fläche ist die Anlage einer 
Fussgängerverbindung möglich. 

11 Strassen, Wege und Plätze sowie begrünte Areale und öffentliche Anlagen sind so-
weit wie möglich und sinnvoll wasserdurchlässig auszuführen. 
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12 Die Erstellung der Aussenräume, deren Pflege sowie baulicher und betrieblicher 
Unterhalt erfolgen grundsätzlich durch die jeweiligen Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer. Abweichende Regelungen werden im QP Vertrag vereinbart. 

13 Eine einheitliche Umgebungsgestaltung muss gesichert sein. 

14 Auf mindestens 10 % der anrechenbaren Grundstücksfläche sind ökologische  
Massnahmen zu realisieren. Als anrechenbare Grundstücksfläche gilt der Quartier-
planperimeter abzüglich der Erschliessungsstrasse und abzüglich des Waldes.  
Als ökologische Massnahmen gelten: 
– ökologisch gestaltete Grünflächen wie Blumenwiesen, Hecken, Ruderalbepflan-

zungen zu 100 % 
– extensive Dachbegrünung, Begrünung von vertikalen Bauteilen (z.B. Fassaden, 

Mauern), befahrbare Grünflächen (wie z.B. Rasensteine) zu 50 % 
– kronenbildende Bäume zu 10 m2 pro Baum 
– Nisthilfen zu 2 m2 pro Nisthilfe 

15 Aussenraumbeleuchtungen sind so zu konzipieren, dass sie die Umgebung nicht 
übermässig beeinträchtigen. Die Beleuchtungsanlagen sind in deren Intensität, 
Leuchtdauer und Beleuchtungsstärke auf das Notwendige zu beschränken. 
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§ 8  ERSCHLIESSUNG UND PARKIERUNG 

1 Für Zufahrt, Zugänge und Erschliessungsflächen sowie für die Parkierung ist der 
Quartierplan massgebend.  

2 Die Erschliessung inklusive Anlieferung der Baubereiche A und B, der unterirdi-
schen Einstellhalle und der Parkplätze für Kiss&Rail erfolgt ausschliesslich über die 
neue Erschliessungsstrasse. 

3 Die Anzahl der erforderlichen Abstellplätze für Autos und Velos richtet sich nach der 
kantonalen Wegleitung zur „Bestimmung der Anzahl Abstellplätze für Personenwa-
gen und Velos/Mofas“ bzw. nach Anhänge 11/1 und 11/2 der RBV.  

4 Es sind mindestens 70 Park&Ride Abstellplätze zu erstellen. 

5 Die öffentlich zugänglichen Parkplätze sind technisch so auszustatten, dass sie an 
ein Parkleitsystem angeschlossen werden können. 

6 Werden die Pflichtparkplätze gemäss RBV nachweislich nicht benötigt, ist die 
Grundeigentümerin im Einvernehmen mit der Stadt und der Baubewilligungsbehör-
de berechtigt, diese Parkplätze anderweitig zu nutzen. 

7 Die im Quartierplan festgelegten Standorte für Kiss&Rail und Veloabstellplätze 
müssen im Rahmen des Baugesuchs nachgewiesen werden. Ihre Anordnung kann 
angepasst werden, die Laufdistanz zu den Gleisen ist dabei minimal zu halten. 

8 Zwischen den Baubereichen B und C kann eine unterirdische Velostation inklusive 
Erschliessungsbauten (Rampe, Treppe) erstellt werden. 

9 Die Notfallzufahrt über den Emma Herwegh-Platz ist so zu gestalten, dass sie für 
den motorisierten Individualverkehr und für Zulieferer nicht genutzt wird. Die Di-
mensionierung und die Lage der Notfallzufahrt ist im Umgebungsplan im Rahmen 
des Baugesuchs aufzuzeigen. 
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§ 9 VER- UND ENTSORGUNG 

1 Für das Quartierplanareal ist ein Energiekonzept mit folgenden Zielen zu erarbeiten: 
– Minimierung des Energiebedarfs hinsichtlich Wärme, Kälte und Elektrizität (z.B. 

Abwärmenutzung, energieeffiziente Geräte und Beleuchtung). 
– Prioritäten der Energieversorgung: 

1. Anschluss an das Fernwärmenetz  
2. Einsatz erneuerbarer Energien 

Die Massnahmen werden auf Grund des Standes der allgemeinen anerkannten 
Technik und nach dem Gebot der Verhältnismässigkeit umgesetzt. 

2 Inhalt und Umfang des Energiekonzeptes sind mit der Stadt Liestal und der Fach-
stelle Energie des Amts für Umweltschutz und Energie (AUE) vor Einreichung des 
Baugesuchs abzusprechen. 

3 Neubauten sind im Minergie Standard oder in einem mindestens gleichwertigen 
Energiestandard zu erstellen. 

4 Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung richten sich nach den entspre-
chenden Reglementen der Stadt Liestal und nach dem generellen Entwässerungs-
plan GEP. Der entsprechende Nachweis ist im Rahmen des Baugesuchs zu erbrin-
gen. 

5 Für die Abfallbeseitigung gelten die Bestimmungen der Stadt Liestal. Im Baubewilli-
gungsverfahren ist die Abfallentsorgung aufzuzeigen (Situationsplan). Container-
standorte sind so anzuordnen, dass sie für die Öffentlichkeit nicht einsehbar sind 
und keine Geruchsbelästigung entstehen kann. Sie dürfen den Bahnbetrieb und die 
damit verbundenen Personenbewegungen nicht beeinträchtigen.  

6 Die Anlieferung im Baubereich C darf den Busbetrieb nicht beeinträchtigen. Es ist 
sicherzustellen, dass jeweils nur ein LKW in den Busbereich einfahren kann und ein 
Rückstau im Bereich des Bushofes verhindert wird. Die Entsorgungen müssen in 
den jeweiligen Anlieferungsbereichen erfolgen. 
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§ 10 LÄRMSCHUTZ / SCHALLSCHUTZ 

1 Auf dem gesamten Quartierplanareal gilt die Lärm-Empfindlichkeitsstufe (LES) III 
gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15.12.1986. Massgeblich ist die Einhal-
tung der Immissionsgrenzwerte. 

2 Für Räume in Betrieben an der bahnzugewandten Fassade des Baubereichs C sind 
ausschliesslich folgende Fenster zulässig: 
– Fenster von Betriebsräumen, welche nur unregelmässig oder während kurzer 

Zeit durch Personen genutzt werden 
– Fenster von Betriebsräumen mit erheblichem Innenlärm 
– Festverglasungen ohne Mechanik zum Öffnen (transparente Fassadenbauteile) 
– öffnende Fenster von lärmempfindlichen Räumen mit akustisch wirksamem 

Hindernis 
Für Räume in Wohnungen an sämtlichen Fassaden, ausgenommen den bahnabge-
wandten Fassaden, sind ausschliesslich folgende Fenster zulässig: 
– Fenster von lärmunempfindlich genutzten Räumen (Küche ohne Wohnanteil, Sa-

nitär- und Abstellräume) 
– Festverglasungen ohne Mechanik zum Öffnen (transparente Fassadenbauteile) 

3 Im Rahmen des Baugesuchverfahrens sind die entsprechenden Nachweise für den 
Lärmschutz gemäss Art. 31 (Baubewilligung in lärmbelasteten Gebieten) und Art. 32 
(Schallschutz an neuen Gebäuden) der Lärmschutzverordnung (LSV) sowie für Er-
schütterungen zu erbringen. 
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§ 11 STÖRFALLVORSORGE 

1 Für die Störfallvorsorge  entlang von Risikorelevanten Bahnanlagen kommt die Pla-
nungshilfe „Koordination Planung und Störfallvorsorge“ des Bundesamtes für 
Raumentwicklung (ARE), März 2009, zur Anwendung. 

2 Das Gesamtrisiko liegt im unteren Übergangsbereich. Durch die Überbauung des 
Areals wird die Risikosummenkurve kaum wesentlich beeinflusst. Um dem Vorsor-
geprinzip gemäss Art. 3 StFV Rechnung zu tragen, sind, wo möglich und sinnvoll, 
folgende Schutzmassnahmen umzusetzen: 
– bahnseitig kleine Fassadenöffnungen (Begrenzung Fenster, wenig Balkone) 
– bahnseitige Beschränkung dauernd besetzter Räume (Treppenhaus bahnseitig) 
– geschützte Notausgänge und Fluchtwege 
– bahnabgewandte Einfahrt in Tiefgarage 
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§ 12 GEFAHRENZONE HOCHWASSER 

1 Gebäude und haustechnische Anlagen sind in Gefahrenzonen so zu bauen, dass  
sie durch mögliche Hochwasserereignisse von geringer Eintrittswahrscheinlichkeit  
(1 Ereignis alle 100 bis 300 Jahre) oder mögliche Kanalisations-Rückstaus nicht  
wesentlich beschädigt werden oder Folgeschäden verursachen. 

2 Gebäudeteile, welche unterhalb der massgebenden Hochwasserkote liegen, sind 
wasserdicht auszugestalten; unterhalb der massgebenden Hochwasserkote sind 
ungeschützte Öffnungen in der Gebäudehülle untersagt. 

3 Gebäudehüllen unterhalb der massgebenden Hochwasserkote sind so zu erstellen, 
dass sie den Beanspruchungen (Wasserdruck, Nässe, Schwemmmaterial) durch 
mögliche Hochwasserereignisse genügen. 

4 Die massgebende Hochwasserkote wird im Rahmen des Baugesuchverfahrens fest-
gelegt. 
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§ 13 REALISIERUNG, QUARTIERPLANVERTRAG.  

1 Eine allfällige spätere Parzellierung des Quartierplanareals ist zulässig, sofern die 
Verwirklichung und Zielsetzung der Quartierplanung nicht verändert bzw. in Frage 
gestellt wird. 

2 Die Erstellung von Provisorien (Gebäude in Leichtbauweise – z.B  provisorisches 
Aufnahmegebäude – für eine temporäre Benutzung) ist zulässig, sofern sie in Zu-
sammenhang mit der Realisierung eines konformen Bauvorhabens nachweislich 
notwendig ist.  

3 Wird die Überbauung etappenweise realisiert, so sind die Nebenanlagen wie Parkie-
rung, Veloabstellplätze, Zufahrten und Wege etc. anteilmässig zu erstellen, dass der 
Bedarf in der jeweiligen Etappe gedeckt ist und eine spätere Realisierung der ge-
samten Überbauung nicht erschwert oder behindert wird. Auch bei einer etappen-
weisen Realisierung ist auf eine einheitliche architektonische Erscheinung zu achten. 

4 Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer resp. die Berechtigten räumen 
sich gegenseitig alle für die Realisierung und die quartierplangemässe Funktionsfä-
higkeit der Überbauung erforderlichen Landabtretungen und Servitute ein. Dies wird 
im Quartierplanvertrag geregelt  
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§ 14 AUSNAHMEN 

1 In Abwägung öffentlicher und privater Interessen sowie der Würdigung der besonde-
ren Umstände des Einzelfalls kann der Stadtrat der Baubewilligungsbehörde schrift-
lich und begründet geringfügige Abweichungen von diesen Quartierplanvorschriften 
beantragen. 

2 Voraussetzung dafür ist, dass kein Widerspruch zum Zweck und den Zielsetzungen 
der Planung gemäss § 2 vorliegt. Charakter und Konzept des städtebaulichen En-
sembles bzw. der Freiflächengestaltung dürfen durch die Abweichungen nicht beein-
trächtigt werden. 

3 Grössere Abweichungen vom städtebaulichen Konzept, von der Umgebungsgestal-
tung oder der Erschliessung dürfen nur aufgrund einer Quartierplanänderung erfol-
gen. 
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§ 15 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1 Die Genehmigung der Quartierplanvorschriften durch den Regierungsrat setzt vo-
raus, dass der erforderliche Quartierplanvertrag von den Vertragsparteien unter-
zeichnet und öffentlich beurkundet ist. 

2 Der Stadtrat überwacht die Anwendung dieser Quartierplanvorschriften. Das Bau-
bewilligungsverfahren gemäss § 124 ff. RBG bzw. § 88 ff. RBV bleibt vorbehalten. 

3 Alle im Widerspruch zu den Quartierplanvorschriften stehenden früheren Vorschrif-
ten gelten für das Areal innerhalb des Quartierplanperimeters als aufgehoben. Dies 
gilt unter anderem für den Teil der Quartierplanvorschriften Bahnhofareal I aus dem 
Jahr 2006, welcher innerhalb des Perimeters der Quartierplanung Bahnhofcorso 
liegt. Die Quartierplanvorschriften treten mit der Genehmigung durch den Regie-
rungsrat in Rechtskraft.  
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BESCHLUSSFASSUNG 

 

Beschluss des Stadtrates:   Namens des Stadtrates 
 

Beschluss des Einwohnerrates:   Der Stadtpräsident: 
 

Referendumsfrist:    
 

Urnenabstimmung:    
 

Publikation der Planauflage  Der Stadtverwalter: 

im Amtsblatt Nr.   vom   
 

Planauflage:    

 

 

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft  
genehmigt 

mit Beschluss Nr.   vom    
 

Publikation des Regierungsratsbeschlusses   Der Landschreiber: 

im Amtsblatt Nr.   vom   

 



Auszug aus dem Protokoll der 10. Sitzung des Einwohnerrates vom Mittwoch, 21. Juni 2017:

Dem Zusatzantrag 4.1 der BPK gemäss Vorlage Nr. 2016/30a wird einstimmig zugestimmt und die 
Quartierplanvorschriften wie folgt ergänzt:

§ 5 Abs. 3: Zur Qualitätssicherung ist vor Einreichung des Baugesuchs ein Architekturwettbewerb 
durchzuführen.

Dem Zusatzantrag 4.2 der BPK gemäss Vorlage Nr. 2016/30a wird einstimmig zugestimmt und die 
Quartierplanvorschriften wie folgt ergänzt:

§ 8 Abs. 4: Es sind mindestens 70 unterirdische Park&Ride-Abstellplätze zu stellen. Zusätzlich sind 
auf dem Güterareal mindestens 45 Park&Ride-Abstellplätze zu erstellen.

Dem Zusatzantrag 4.3 der BPK gemäss Vorlage Nr. 2016/30a wird einstimmig zugestimmt und die 
Quartierplanvorschriften wie folgt ergänzt:

§ 9 Abs. 1: 
1. Priorität: Einsatz erneuerbarer Energien 
2. Priorität: Anschluss an das Fernwärmnetz.

§ 9 Abs. 3: (Neuformulierung)
Die Bauten sind nach dem zum Zeitpunkt der Baueingabe geltenden Grenzwert des Minergie 
P-Standards zu realisieren.

Schlussabstimmung:
Dem Antrag 4.4 der Bau- und Planungskommission gemäss Vorlage Nr. 2016/30a sowie dem 
stadträtlichen Antrag gemäss Vorlage Nr. 2016/30 wird mit 35 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen 
zugestimmt und die Quartierplanvorschriften Bahnhofcorso, bestehend aus dem 
Quartierplanreglement vom 25.11.2016 sowie dem Situationsplan und Schnitt 1:500 vom 25.11.2016 
beschlossen.


